OLBERTZ - OSTLANDER * PETERS
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH

Olbertz - Ostlander * Peters GmbH

Aachener-und-Miinchener-Aliee 1, 52074 Aachen Geschaftsfihrer:

HARTMUT OLBERTZ

Diplom Betriebswirt
Wirtschaftspriifer - Steuerberater

GUNTER OSTLANDER

Diplom Betriebswirt - Steuerberater

MANFRED PETERS

Diplom Kaufmann - Steuerberater

MARION LOTHMANN

Steuerberaterin

Aachen, den 30.01.07
HO/CO

Betr.: Rundschreiben Januar 2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie neue Mandanteninformationen fiir den Monat Januar 2007. Daruber
hinaus haben wir fur Sie die nachfolgenden aktuellen Informationen zusammengestelit.

Betriebsaufspaltung

In zwei Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zu Betriebsauf-
spaltungen ausgeweitet.

1. _Nur Besitzgesellschafter” - hierunter versteht man solche Gesellschafter, die aus-
schlieRlich an der Gesellschaft beteiligt sind, die der Betriebsgesellschaft Vermogen
zur Nutzung Uberlalt - verhindern i.d.R. die Annahme einer Betriebsaufspaltung.
Wenn allerdings der beherrschende Gesellschafter-Geschéftsfilhrer der Betriebs
GmbH an der Besitzgesellschaft beteiligt ist und in der Besitzgesellschaft als
Geschaftsfuhrer bestellt ist und ihm diese Geschaftsfiihrungsfunktion faktisch auch
nicht entzogen werden kann, so liegt dennoch eine personelle Verflechtung und damit
bei Vorliegen der Gbrigen Voraussetzungen eine Betriebsaufspaltung vor.

-2-
Anschrift: Telefon: e-mail: Bankverbindungen:
Aachener- und Minchener Allee 1, 52074 Aachen 0241 /17301-0 info@olbertzsteuer.de Aachener Bank eG (BLZ 390 601 80) Kto.-Nr. 1 121 331 019
Handelsregistereintrag: Telefax: internet: Sparkasse Aachen (BLZ 390 500 00) Kto.-Nr. 3363819

Amtsgericht Aachen HR B 10903 0241/17301-20 www.steuerberatung-olbertz.de



Gultergemeinschaft

Uberlassen Ehegatten zum Gesamtgut innerhalb der Gitergemeinschaft gehtrende
Wirtschaftsguter einer GmbH, deren beherrschender Gesellschafter nur einer der
Ehegatten ist, liegt eine Betriebsaufspaltung vor, wenn auch die GmbH-Anteile zum
Gesamtgut gehdren. Dies ist der Fall - d.h. sie sind kein Sondergut -, falls die Ubertra-
gung von GmbH-Anteilen zwischen den Ehegatten keiner Beschrankung unterliegt.

Erbschaftsteuer

Eine Bank muR in der Anzeige nach § 33 (1) ErbStG (Mitteilung der bei ihr verwalteten
Vermdgensgegenstiande im Falle des Todes des Berechtigten) auch solche Vermo-
gensgegenstande angeben, die von einer Zweitniederlassung im Ausland verwahrt
oder verwaltet werden. (BFH Il R 66/04 vom 31.05.2006, DStR 2006, 2299)

Kostenpflicht fiir verbindliche Auskiinfte

Durch das Jahressteuergesetz 2007 wurde in § 89 (3) bis (5) a.0. eine Kostenpflicht
fur Antrage auf verbindliche Auskunft Gesetz. Der Gegenstandswert bestimmt sich
nach den steuerlichen Auswirkungen des dargelegten Sachverhalts. Bei Dauersach-
verhalten ist auf die steuerliche Auswirkung im Jahresdurchschnitt abzustellen.

Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstelit
worden. Die Komplexitat und der standige Wandel der Rechtsmaterie machen es
jedoch notwendig, Haftung und Gewahr auszuschliel3en.

ler/e

Xndhc\lem Grufy

Hartmut Olbertz
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Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

das neue Jahr hat begonnen und auch in 2007 informieren wir Sie wie immer zuverlassig Uber wichtige Entscheidungen
aus der steuerlichen Rechtsprechung und Verwaltung. Dartiber hinaus méchten wir Sie in dieser Ausgabe auf ein Urteil des
Europdischen Gerichtshofs hinweisen, das gerade vor dem Hintergrund des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes fir

ein wenig Rechtssicherheit gesorgt hat.

. Steuerrecht

Gewerbetreibende & Freiberufler

Bundesfinanzhof fallt zwei Urteile
zum Vorsteuerabzug

Ein Unternehmer kann Vorsteuern, die fur bezogene Leis-
tungen anfallen, abziehen. Gehen die bezogenen Leistun-
gen in steuerpflichtige und steuerfreie Umsétze ein, ist eine
Aufteilung geboten. Abziehbar sind nur die Vorsteuern, die
auf die steuerpflichtigen Umsétze entfallen. Fir den Um-
fang des Vorsteuerabzugs bei Erwerb und erheblichem
Umbau eines Geb&udes ist nach einem Urteil des Bun-
desfinanzhofs (BFH) wie folgt vorzugehen:

1. Zunéchst ist zu entscheiden, ob es sich bei den Um-
bauarbeiten um Erhaltungsaufwand am Geb&aude oder

um die Herstellung eines neuen Gebdudes handelt.
Vorsteuern, welche das Geb&aude oder die Erhaltung,
Nutzung oder den Gebrauch betreffen, sind gesondert
zu beurteilen. Sofern es sich nur um Aufwendungen fiir
das Gebéude selbst handelt, ist die Aufteilung der Vor-
steuern nach dem Flachenschlussel vorzunehmen.

2. Der Umfang der abziehbaren Vorsteuern auf die Erhal-
tungsaufwendungen richtet sich danach, fur welchen
Nutzungsbereich des gemischt genutzten Gebaudes
die Aufwendungen vorgenommen werden.

Daruiber hinaus hat der BFH kurzlich zum Vorsteuerabzug
bei Geschenkgutscheinen und Anzahlungen Stellung
genommen. In dem Fall schlossen zwei Unternehmer einen
Kaufvertrag Uber den Bezug von Werbegeschenken, die
vereinbarungsgemalR nicht an den Kaufer, sondern an
dessen Beauftragten, den Inhaber eines ,Warenzertifikats*
(Warengutscheins), Ubergeben wurden. Hierauf wurde auf
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Information

dem Gutschein ausdricklich hingewiesen. Der BFH ent-
schied, dass der Kaufer auch in diesem Fall aus umsatz-
steuerlicher Sicht Leistungsempfanger ist. Im Ubrigen stell-
ten die Richter klar, dass der Vorsteuerabzug aus Rech-
nungen Uber angezahlte Lieferungen eine genaue Be-
stimmung der Lieferungsgegenstande zum Anzahlungszeit-
punkt erfordert.

Rechnungen: Namen und Anschrift
des Leistungsempfangers

Eine umsatzsteuerliche Rechnung muss u. a. den vollstén-
digen Namen und die vollstandige Anschrift des Leistungs-
empféngers enthalten. Die Finanzverwaltung hat hierzu
wiederholt klargestellt, dass sich beides leicht und eindeu-
tig feststellen lassen muss.

So reicht die Steuernummer des Leistungsempfangers
oder einer Auftragsnummer nur dann aus, wenn sich Uber
diese beim leistenden Unternehmer und beim Leistungs-
empfanger vorzuhaltenden Unterlagen der vollstandige
Name und die vollstdéndige Anschrift des Leistungsempféan-
gers ergeben. Ist dies nicht der Fall, geht der Fiskus u. U.
davon aus, dass eine nicht erbrachte Leistung abgerechnet
wird, sodass ein unberechtigter Steuerausweis vorliegt.

Verwertung von zur
Sicherung Ubereigneten Sachen

Wird ein zur Sicherung Ubereigneter Gegenstand an einen
Dritten durch den Sicherungsgeber im eigenen Namen,
aber fur Rechnung des Sicherungsnehmers verdulRert,
so liegt nach zwei Entscheidungen des Bundesfinanzhofs
(BFH) ein Dreifachumsatz vor.

Beispiel: Unternehmer U hat bei der Bank B ein Darlehen
zur Anschaffung von Maschinen aufgenommen. Zur Siche-
rung alle bestehenden und kinftigen Anspriiche tbereigne-
te er diese Maschinen zugleich an die Bank. Da U mit der
Darlehensriickzahlung in Verzug gerat, verauBert er im
Einverstédndnis mit der Bank im eigenen Namen aber fir
Rechnung der Bank den Gegenstand an einen Dritten.

1. Zun&chst ist eine Lieferung vom Sicherungsgeber (U)
an den Sicherungsnehmer (B) gegeben. Denn die Ver-
auBerung eines zur Sicherung Ubereigneten Gegen-
stands an einen Dritten durch U im eigenen Namen, je-
doch fir Rechnung der B, fuhrt dazu, dass die ur-
spriingliche Sicherungstbereignung zu einer Lieferung
des U an die B erstarkt.

2. Des Weiteren liegt eine Lieferung der B (Kommittent) an
U (Kommissionar) vor, bei der U (Verkaufer, Kommis-
sionar) als Abnehmer gilt.

3. Infolgedessen wird die entgeltliche Lieferung an den
Dritten vom Sicherungsgeber (U) vorgenommen.

Die Finanzverwaltung hatte bisher einen Doppelumsatz
angenommen, d. h. eine Lieferung des

1. Sicherungsgebers an den Sicherungsnehmer und

2. vom Sicherungsnehmer an den Erwerber.

Nun hat sie sich allerdings der Auffassung des BFH ange-

schlossen. Anwendung finden diese Grundsatze fiir seit
dem 1. 1. 2007 ausgefuhrte Umsétze.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Berechnung der Entfernungspauschale

Ab diesem Jahr kénnen fur Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstatte 0,30 € je Entfernungskilometer erst ab
dem 21. Kilometer wie Werbungskosten bzw. Betriebs-
ausgaben abgezogen werden.

Ob der Ausschluss der ,Nahpendler* von der Entfernungs-
pauschale verfassungsgemaf ist, ist fraglich, da diese
Regelung dem Prinzip der Besteuerung nach der finanziel-
len Leistungsfahigkeit widerspricht. Inzwischen sind zwei
Verfahren vor dem Finanzgericht Baden-Wirttemberg
anhéangig, die auf ablehnenden Entscheidungen zur Eintra-
gung eines Freibetrags auf der Lohnsteuerkarte beruhen.
Auch der Bund der Steuerzahler fuhrt einen Musterprozess
in dieser Sache.

Dariiber hinaus bleibt der Hochstbetrag von 4.500 € beste-
hen. Er gilt jedoch nicht bei Benutzung eines eigenen oder
zur Nutzung Uberlassenen Kfz, wenn der Arbeithehmer
dies glaubhaft macht. Ein Nachweis der tatsachlichen Auf-
wendungen fur den Pkw ist dabei nicht erforderlich.

Fir die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstatte ist
die kurzeste Stralenverbindung zugrunde zu legen. Ab-
weichend wird aber eine verkehrgiinstigere Strecke aner-
kannt, wenn der Arbeitnehmer die Arbeitsstatte — trotz
gelegentlicher Verkehrsstérungen — regelmafig schneller
und plnktlicher erreicht. Teilstrecken mit steuerfreier Sam-
melbeférderung sind nicht einzubeziehen.

Bei mehreren Dienstverhéltnissen gilt: Fahrt ein Arbeit-
nehmer zum ersten Dienstverhaltnis, von dort zur Woh-
nung, anschlieBend zum zweiten Dienstverhéltnis und
schlussendlich wieder zur Wohnung zurtick, wird fir jede
Fahrt die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer be-
rucksichtigt. Fahrt er dagegen vom ersten Dienstverhaltnis
direkt zum zweiten Dienstverhaltnis, findet maximal die
Halfte der Gesamtstrecke abziiglich der nicht abziehbaren
20 Kilometer Berucksichtigung.

Anrechnung von Arbeitgeberleistungen: Grundsatzlich
gilt, dass jeder Arbeitnehmer die Entfernungspauschale un-
abhangig von der Hohe seiner tatsachlichen Aufwendun-
gen erhalt. Allerdings sind die folgenden steuerfreien bzw.
pauschal versteuerten Arbeitgeberleistungen auf die anzu-
setzende und ggf. auf 4.500 € begrenzte Entfernungspau-
schale anzurechnen:

o steuerfreie Sachbezuge fur Fahrten zwischen Wohnung
und regelmafiger Arbeitsstatte bis hochstens 1.080 €
(Rabattfreibetrag),

e der mit 15 % pauschal versteuerte Arbeitgeberersatz
bis zur Héhe der wie Werbungskosten abzugsfahigen
Entfernungspauschale,

e steuerfreie Sachbezige (44 €-Grenze) fur die Wege
zwischen Wohnung und regelméaRiger Arbeitsstatte.

Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsfiihrung:
Die Beschrankung der Entfernungspauschale auf Strecken
ab dem 21. Kilometer und der Hdéchstbetrag von 4.500 €
haben hier keine Gultigkeit. Fur Flugstrecken und bei ent-
geltlicher Sammelbeférderung durch den Arbeitgeber kén-
nen die tatséchlichen Kosten geltend gemacht werden.
Steuerfreie Zahlungen des Arbeitgebers fur Familienheim-
fahrten miissen angerechnet werden.
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Behinderte kodnnen statt der Entfernungspauschale die
tatséchlichen Kosten geltend machen.

Unfallkosten: Mit der Entfernungspauschale sind alle Auf-
wendungen abgegolten, die auf dem Arbeitsweg entstehen.
Dies gilt seit diesem Jahr auch fur Unfallkosten. Eine Aus-
nahme von dieser Regel wird fur Behinderte gemacht.

Beweis des ersten Anscheins spricht fir die
private Mitnutzung des Dienstwagens

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat erneut zur Anwendbarkeit
der 1 %-Regelung Stellung genommen, die die Besteue-
rung der Privatnutzung von betrieblichen Kfz betrifft.

Im Streitfall war der Klager als angestellter Handwerker
tatig. Sein Arbeitgeber stellte ihm fir dienstliche Zwecke
ein Firmenfahrzeug zur Verfugung. Nach einer Lohnsteuer-
AuRenpriifung bei dem Arbeitgeber gelangte das Finanz-
amt zu der Auffassung, dass der Klager das Fahrzeug auch
fur private Zwecke genutzt hat. Da er kein Fahrtenbuch
gefuihrt hatte, ermittelte das Finanzamt den geldwerten Vor-
teil der Privatfahrten pauschal nach der gesetzlichen 1 %-
Regelung, wodurch sich die Einkommensteuerbelastung
des Klagers erhéhte.

Der BFH hielt dies — wie zuvor das Finanzgericht — fur
zutreffend. Er verwies darauf, dass der Beweis des ersten
Anscheins fir eine auch private Nutzung des Dienstwagens
spreche. Der Anscheinsbeweis kdénne durch Darlegung
eines moglicherweise abweichenden Geschehensablaufs
entkréftet werden. Daflr kénne ein nicht nur zum Schein
ausgesprochenes Verbot des Arbeitgebers, das Fahrzeug
privat zu nutzen, ausreichen.

Betriebliche Altersversorgung:
Auswirkungen der Senkung der Altersgrenze

Im Steuerédnderungsgesetz 2007 wurde die bisherige Al-
tersgrenze fur die Gewahrung von Kindergeld bzw. kindbe-
dingten Steuerfreibetrédgen von 27 auf 25 Jahre abgesenkt.
Dies hat u. a. Auswirkungen sowohl bei der privaten Alters-
vorsorge als auch bei der betrieblichen Altersversorgung:

1. Um zu vermeiden, dass es fir vor dem 1. 1. 2007 ab-
geschlossene Vertrage zu einer Einschrankung der
vereinbarten Hinterbliebenenversicherung kommt, wur-
de fur die private Altersvorsorge gesetzlich geregelt,
dass die bisherige Altersgrenze von 27 Jahren weiterhin
Glltigkeit hat.

2. Zur betrieblichen Altersversorgung gehort auch die
Hinterbliebenenversicherung, bei der u. a. Leistungen
fur Kinder erbracht werden. ,Kinder in diesem Sinne
liegen neben weiteren Voraussetzungen vor, wenn sie
das 27. Lebensjahr (bis 2006) bzw. das 25. Lebensjahr
(ab 2007) nicht vollendet haben. Das Finanzministerium
des Saarlands hat nun klargestellt, dass fir vor dem
1. 1. 2007 erteilte Versorgungszusagen — wie auch bei
der privaten Altersvorsorge — die bisherige Altersgrenze
von 27 Jahren weiterhin gilt. Beim Entfallen der Versor-
gungsbedurftigkeit von Kindern durch Vollendung des
27. Lebensjahres gilt das gleiche.

Zwischen der privaten Altersvorsorge und der betrieblichen
Altersversorgung besteht damit ein Gleichklang.

Information

Antrag auf getrennte Veranlagung fuhrt
zwingend zur Veranlagung beider Ehegatten

Ehepaare haben neben der Zusammenveranlagung auch
die Moglichkeit, sich steuerlich getrennt veranlagen zu
lassen. Wird von einem Partner der Antrag auf getrennte
Veranlagung gestellt, ist nach einer Entscheidung des
Bundesfinanzhofs auch der andere Ehegatte zwingend zu
veranlagen. Dies gilt unabhangig davon, ob beim anderen
Ehegatten die Voraussetzungen fir eine Arbeitnehmer-
Pflichtveranlagung bzw. Arbeithnehmer-Antragsveranlagung
vorliegen.

Im Streitfall hatte der Ehemann, der als Rechtsanwalt selb-
standige Einkinfte erzielte, die getrennte Veranlagung
gewahlt. Seine Ehefrau war Arbeitnehmerin. Die Lohnsteu-
er wurde bei ihr nach Steuerklasse Il ermittelt. Das
Finanzamt forderte aufgrund des Antrags des Ehemanns
auch die Ehefrau zur Abgabe einer Steuererklarung auf.
Diese reichte zwar die angeforderte Steuererkldrung ein,
teilte dem Finanzamt aber gleichzeitig mit, dass sie von der
Antragsveranlagung fir Arbeitnehmer gerade kein Ge-
brauch mache.

Das Finanzamt fuhrte nun auch bei der Ehefrau eine Ver-
anlagung durch, wodurch sich bei ihr eine erhebliche Ein-
kommensteuer-Nachzahlung ergab. Bei der Ehefrau war
die Lohnsteuer nach der guinstigen Steuerklasse Il (Split-
ting-Tarif) zu berechnen, wohingegen sich die Einkom-
mensteuer bei der getrennten Veranlagung nach der Ein-
zelveranlagung berechnete.

Hinweis: Ehegatten haben die Mdglichkeit, die Steuerklas-
se IlI/V zu wahlen, wenn beide Arbeithnehmer sind. In die-
sem Fall wird vom Finanzamt eine Pflichtveranlagung vor-
genommen. Anders sieht es dagegen aus, wenn nur ein
Ehegatte Arbeitnehmer ist und der andere — wie im vor-
liegenden Fall — selbstandige Einkinfte erzielt. Wird der
Lohnsteuerabzug beim Arbeitnehmer-Ehegatten nach der
Steuerklasse 11l vorgenommen, fihrt das nicht zur Arbeit-
nehmer-Pflichtveranlagung.

Nach der Gesetzessystematik kann die Veranlagungsart
fur beide Ehegatten jedoch nur einheitlich sein. Deshalb
sind beide Ehegatten zwingend getrennt zu veranlagen,
wenn auch nur ein Partner die getrennte Veranlagung be-
antragt. Da der Ehemann in dem Streitfall nur Einklnfte
aus selbstandiger Arbeit (nicht auch aus nichtselbstandiger
Arbeit) erzielte, war er von Amts wegen zur Einkommen-
steuer zu veranlagen.

Alle Steuerzahler

Grundsticksentnahme vor 1999
keine Anschaffung

Wird ein Grundstiick innerhalb von zehn Jahren ange-
schafft und wieder verauBert, liegt ein steuerpflichtiges
privates VerauRerungsgeschaft vor. Durch das Steuerent-
lastungsgesetz 1999/2000/2002 gilt als Anschaffung auch
die Entnahme aus einem Betriebsvermdgen. Der Bundes-
finanzhof (BFH) hat hierzu entschieden, dass diese Neure-
gelung nicht fir Entnahmen zur Anwendung kommt, die vor
dem 1. 1. 1999 vorgenommen worden sind.
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In dem Streitfall hatte ein Steuerpflichtiger 1993 von seinen
Eltern ein bis dahin zum landwirtschaftlichen Betriebsver-
mogen gehdrendes Grundstiick im Wege der vorwegge-
nommenen Erbfolge unentgeltlich erhalten. Er veraufRerte
das — in seinem Privatvermdgen gehaltene — Grundstiick
im Jahr 2001.

Entgegen der Auffassung des Finanzamts sahen die BFH-
Richter darin mangels Anschaffung nunmehr kein privates
VeraulRRerungsgeschaft. Die neue Regelung nach dem
Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 kommt in diesem
Fall (noch) nicht zum Tragen.

Entschadigung fur den Rucktritt vom Grund-
stickskauf muss nicht versteuert werden

Als ,Reuegeld“ wird die Entschadigung fiur den Rucktritt
vom Kaufvertrag tiber ein Grundstiick des Privatvermdgens
bezeichnet. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktu-
ellen Streitfall entschieden, dass der Verkaufer dies nicht
versteuern muss.

In dem Fall hatten die Klager zwei private Grundstucke
veraufert. Der Kaufer hatte sich im Kaufvertrag vorbehal-
ten, von dem Vertrag zuriickzutreten, wenn die Grund-
sticke nicht bis zum Ende des folgenden Jahres durch
rechtswirksamen Bebauungsplan als Gewerbegebiet aus-
gewiesen waren. Fur den Fall des Rucktritts verpflichtete er
sich, einen Betrag von 10 % des Kaufpreises zu zahlen.
Als es daraufhin bis zu dem genannten Termin nicht zum
Ausweis des Gewerbegebiets kam, trat der Kaufer vom
Kaufvertrag zuriick und entrichtete das Reugeld. Das Fi-
nanzamt sah darin steuerpflichtige Einkiinfte der Verkaufer
aus sonstigen Leistungen.

Das Finanzgericht und der BFH gaben hingegen den Kla-
gern Recht. Die Vereinbarung und Vereinnahmung eines
Reugelds seien keine Elemente einer erwerbswirtschaft-
lichen Tatigkeit. Das Reuegeld sei bloRe Folgevereinba-
rung des — dem nicht steuerbaren Vermdgensbereich zu-
zuordnenden — Kaufvertrags.

Alternative Behandlungsmethoden als
aulBergewohnliche Belastung

Aufwendungen fiur alternative Behandlungsmethoden stel-
len nach einem Urteil des Finanzgerichts Hessen Krank-
heitskosten dar, wenn sie nach den Erkenntnissen und
Erfahrungen der Heilkunde und den Grundsétzen eines
gewissenhaften Arztes zur Heilung oder Linderung der
Krankheit angezeigt sind und vorgenommen werden. Wich-
tig: FUr den Nachweis der Zwangslaufigkeit einer solchen
neuen, bisher medizinisch nicht anerkannten Behand-

lungsmethode ist nach den Feststellungen der Finanzrich-
ter ein amtsérztliches Attest oder ein vergleichbarer
Nachweis fur die medizinische Indikation der Behandlung
erforderlich.

. Wirtschaftsrecht

Gestaffeltes Gehalt nach Dienstjahren stellt
keine Diskriminierung von Frauen dar

Der Europaische Gerichtshof (EuGH) hat aktuell entschie-
den, dass der Arbeitgeber fur die Bemessung des Arbeits-
entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit fir die in
den Vergleich einzubeziehenden ménnlichen und weib-
lichen Arbeitnehmer grundsétzlich auf das Kriterium des
Dienstalters zurtickgreifen darf.

In dem Streitfall stellte das Gericht fest, dass es keine mit-
telbare Benachteiligung von Frauen darstellt, wenn ein Ver-
gltungssystem fir gleichrangige Téatigkeiten unterschiedli-
che Gehalter gestaffelt nach Dienstjahren vorsieht. Das
Kriterium des Dienstalters sei dazu geeignet, um Berufser-
fahrung zu belohnen. Die Honorierung nach Berufserfah-
rung befahige den Arbeitnehmer, seine Arbeit besser zu
verrichten. Dies gilt nach Ansicht der Richter selbst dann,
wenn eine Benachteilung weiblicher Arbeitnehmer, deren
Dienstalter durch Zeiten der Kinderbetreuung geringer
sein kann, nicht auszuschlieen ist. Nur wenn der Arbeit-
nehmer Anhaltspunkte liefert, die darauf schlieRen lassen,
dass der Arbeitgeber in Wirklichkeit ein anderes Ziel als die
Honorierung der Berufserfahrung verfolgt, muss die
Ungleichbehandlung begriindet werden. Dann sei es Sache
des Arbeitgebers, zu beweisen, dass das Dienstalter auch
in Bezug auf den fraglichen Arbeitsplatz mit der Berufser-
fahrung einhergeht und dass diese den Arbeitnehmer befa-
higt, seine Arbeit besser zu verrichten.

Damit bestatigt der EUGH die in der Rechtssache ,Dan-
foss* eingeschlagene Linie, nach der ein auf das Dienstal-
ter aufbauendes Entgeltsystem mit dem in Artikel 141 EG
verankerten Prinzip des gleichen Entgelts fur Manner und
Frauen vereinbar sei.

Gerade vor dem Hintergrund des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes (AGG) ist das EuGH-Urteil von Be-
deutung. Denn 8§ 3 Abs. 2 AGG sieht vor, dass eine mittel-
bare Benachteiligung dann gerechtfertigt ist, wenn die
Kriterien durch ein rechtmafiges Ziel sachlich gerechtfertigt
und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und
erforderlich sind. Nach der Entscheidung des EuGH ist eine
Differenzierung aufgrund einer sich an der Berufserfahrung
orientierenden Vergitung folglich zulassig.

Wichtige Steuertermine im Januar 2007

10. 1.

Umsatzsteuer*, Lohnsteuer*, Solidaritatszuschlag*, Kirchenlohnsteuer ev.*, Kirchenlohnsteuer r.kath.*

Hinweis: Zahlungsschonfrist: bis zum 15. 1. 2007. Diese Schonfrist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck.
[* bei monatlicher Abfuhrung fir Dezember 2006; bei vierteljahrlicher Abfuhrung fur das IV. Quartal 2006]

Alle Beitrage sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung fiir den Inhalt kann jedoch nicht Gbernommen werden.


http://www.gleichbehandlung.de/
http://www.eugh-urteil.de/

	Rundschreiben Januar.PDF
	Rundschrieben 1.07.doc
	Bundesfinanzhof fällt zwei Urteile  zum Vorsteuerabzug  
	Rechnungen: Namen und Anschrift  des Leistungsempfängers 
	Verwertung von zur  Sicherung übereigneten Sachen 
	Berechnung der Entfernungspauschale 
	Beweis des ersten Anscheins spricht für die private Mitnutzung des Dienstwagens 
	Betriebliche Altersversorgung:  Auswirkungen der Senkung der Altersgrenze 
	Antrag auf getrennte Veranlagung führt zwingend zur Veranlagung beider Ehegatten 
	Grundstücksentnahme vor 1999  keine Anschaffung 
	Entschädigung für den Rücktritt vom Grundstückskauf muss nicht versteuert werden 
	Alternative Behandlungsmethoden als  außergewöhnliche Belastung 
	Gestaffeltes Gehalt nach Dienstjahren stellt keine Diskriminierung von Frauen dar 
	Wichtige Steuertermine im Januar 2007


